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Chronique générale

Finances publiques

Budget

In der Sommersession 2017 behandelte der Ständerat den Nachtrag I zum Voranschlag
2017, der neun Nachtragskredite im Wert von insgesamt CHF 37 Mio. umfasste, sowie
den Nachtrag Ia zum Voranschlag 2017, der einen Nachtragskredit in der Höhe von CHF
215 Mio. beinhaltete. Der Nachtrag I enthielt einen zusätzlichen Kredit für die
Bundesanwaltschaft, die gemäss Philipp Müller (fdp, AG) bereits grosse Anstrengungen
zur Stabilisierung ihrer Lohnentwicklung unternommen hatte, durch die im Voranschlag
2017 beschlossenen Querschnittskürzungen nun aber Probleme bekam, die Löhne zu
zahlen (CHF 700'000). Weitere Kredite wurden durch die Beitragspflicht und den
Anstieg der Betragssätze an die Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot
von Nuklearversuchen (CHF 40'000), an die Internationale Organisation für Migration
(CHF 97'673) sowie an das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (CHF 2.5
Mio.) nötig. Zudem beantragte das VBS einen Nachtragskredit für 30 befristete
Vollzeitäquivalentstellen beim Generalsekretariat, deren Finanzierung zur Zeit des
Voranschlags 2017 noch nicht geklärt war (CHF 4.9 Mio.). Als eher ungewöhnlich
bezeichnete Bundesrat Maurer schliesslich die beantragten CHF 18 Mio. für das Projekt
FISCAL-IT. Für das Nachfolgeprojekt von INSIEME waren zunächst CHF 85.2 Mio.
bewilligt worden, um 29 Teilprojekte zu den verschiedenen Steuerarten
(Verrechnungssteuer, Mehrwertsteuer, direkte Bundessteuer usw.) umzusetzen.
Gemäss Finanzminister Maurer sind bereits ein Grossteil dieser Teilprojekte in Betrieb,
es seien jedoch einige Teilprojekte hinzugekommen und es habe teilweise
Verzögerungen gegeben, weswegen nun dieser Nachtragskredit nötig wurde. Die FK-SR
beantragte die Annahme aller Nachtragskredite und der Ständerat stimmte ihr
einstimmig mit 40 Stimmen (bei einer Enthaltung) zu. 
Deutlich mehr Beachtung fand sowohl in den Medien als auch im Ständerat der
Nachtrag Ia zum Voranschlag 2017. Der Bundesrat beantragte CHF 215 Mio. für einen
fälligen Bürgschaftskredit des Bundes für die Schweizer Hochseeflotte. Die Bundesräte
Maurer und Schneider-Ammann erklärten den Ständerätinnen und Ständeräten
ausführlich, dass zwei Reedereien, denen der Bund durch Bürgschaften bei der
Finanzierung ihrer Flotte half, kurz vor dem Bankrott gestanden hätten. Die
Bürgschaften war der Bund eingegangen, damit die Schiffe im Gegenzug die Schweiz im
Krisenfall mit wichtigen Gütern und Ressourcen versorgen würden. Um den Bankrott
der Reedereien zu verhindern, mussten dreizehn Schiffe zu relativ tiefen Preisen
verkauft werden, wodurch dem Bund als Bürge nun Kosten entstünden. Entsprechend
hätten weder Bundesrat noch Parlament wirklich eine Wahl, die Bürgschaft sei zu
zahlen; das Parlament könne entsprechend entweder dem Nachtragskredit zustimmen
oder Ende Jahr eine Kreditüberschreitung zur Kenntnis nehmen. Der Nachtragskredit
erlaube es aber, Zinsen gegenüber den Banken in der Höhe von monatlich CHF 1 bis 2
Mio. zu sparen. Dieses Argument überzeugte den Ständerat, stillschweigend nahm er
den Nachtragskredit Ia an. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
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Deutlich umstrittener als im Ständerat waren die Nachträge I und Ia zum Voranschlag
2017 im Nationalrat. So hiess der Nationalrat den Nachtrag Ia über die Bürgschaft für
die Hochseeflotte lediglich mit 104 zu 69 Stimmen bei 14 Enthaltungen gut. Der
Grossteil der Gegenstimmen stammte von der SVP-Fraktion, während die SP-Fraktion
ihren Unmut vor allem durch Enthaltungen kund tat. Vom Ständerat abweichende Voten
gab es bei verschiedenen weiteren Nachtragskrediten. So entschied sich der
Nationalrat in Übereinstimmung mit der FK-NR gegen zusätzliche Gelder für die
Bundesanwaltschaft. Einerseits kritisierte die FK-NR, dass der Nachtragskredit für die
Bundesanwaltschaft den Entscheid des Parlaments beim Voranschlag 2017 rückgängig
machen würde, andererseits wollte Nationalrat Pezzatti (fdp, ZG) ein Präjudiz
verhindern. Trotz dem eindringlichen Aufruf von Hanspeter Uster als Vertreter der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA), auf die Kürzungen zu
verzichten, um geplante IT-Investitionen nicht zu verhindern und der grossen
Reduktion der Personalkosten bei der Bundesanwaltschaft um 4.5 Prozent pro Stelle
Rechnung zu tragen, sprach sich der Nationalrat mit 111 zu 73 Stimmen (1 Enthaltung)
gegen den entsprechenden Nachtragskredit aus. Beim FISCAL-IT-Projekt kritisierte die
Mehrheit der FK-NR, dass noch unklar sei, welcher Teil des Nachtragskredits dem
Technologiefortschritt und welcher den zu optimistischen Einschätzungen der Kosten
geschuldet sei und welche Auswirkungen die Ablehnung des Nachtragskredits auf das
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Projekt haben würde. Franz Grüter (svp, LU) betonte mit Verweis auf einen KPMG-
Untersuchungsbericht vor allem die Sorge vor ausufernden Kosten: Der Bericht
skizzierte drei Szenarien, die für das Projekt zwischen CHF 43.7 Mio. und 75 Mio.
Restkosten vorsehen. Aufgrund zahlreicher offener Fragen bevorzuge seine Fraktion
daher eine Behandlung des Kreditantrags im Rahmen des Voranschlags 2018, wenn
mehr Informationen vorhanden sein werden. Alois Gmür (cvp, SZ) hingegen betonte,
dass selbst die kritische Mehrheit der FK-NR den zusätzlichen Finanzbedarf des
Projektes nicht bestreite. Eine Annahme des Nachtragskredits würde entsprechend
Sicherheit schaffen und zu einer speditiven Fortführung des Projekts beitragen. Die
Mehrheit des Nationalrats – bestehend aus der SVP-, FDP- und Teilen der BDP-Fraktion
– folgte jedoch der Finanzkommission und lehnte den Nachtragskredit des FISCAL-IT-
Projekts mit 96 zu 89 Stimmen (0 Enthaltungen) ab. 2

Im Differenzbereinigungsverfahren zum Nachtrag I zum Voranschlag 2017 hielten
sowohl National- als auch Ständerat bis zum Schluss an ihren Entschlüssen fest. Für die
zwei verbliebenen Differenzen wurde entsprechend eine Einigungskonferenz
einberufen, die einen Verzicht auf beide Budgetkürzungen beantragte: Mit 15 zu 8
Stimmen sprach sie sich gegen die Kürzungen bei der Bundesanwaltschaft aus,
einstimmig wurden die Kürzungen beim FISCAL-IT-Projekt abgelehnt. Die
Einigungskonferenz folgte somit in beiden Differenzen dem Ständerat, der dem
Vorschlag entsprechend auch mit 41 zu einer Stimme (keine Enthaltung) zustimmte. Im
Nationalrat äusserte Thomas Aeschi (svp, ZG) als Sprecher der Minderheit der
Einigungskonferenz seine Enttäuschung darüber, dass der Ständerat dem Nationalrat
trotz dessen Einlenken beim FISCAL-IT-Projekt bei den Kürzungen bei der
Bundesanwaltschaft nicht entgegengekommen ist. Margaret Kiener Nellen (sp, BE)
betonte hingegen noch einmal die Wichtigkeit der Bundesanwaltschaft im
internationalen Kontext und in der Terrorismusbekämpfung und bat entsprechend um
Annahme des Vorschlags. Dennoch blieb der Nationalrat bei seiner ursprünglichen
Position und lehnte den Antrag der Einigungskonferenz mit 100 zu 90 Stimmen (keine
Enthaltungen) ab. Da bei Budgetfragen bei Uneinigkeit jeweils der tiefere Betrag zur
Anwendung kommt, setzte sich somit der Nationalrat durch. 3
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1) AB SR, 2017, S. 347 ff.; TA, 3.4.17; AZ, LZ, NZZ, 19.5.17
2) AB NR, 2017, S. 795 ff.; NZZ, TA, 1.6.17
3) AB NR, 2017, S. 1091 ff.; AB NR, 2017, S. 1158 ff. ; AB NR, 2017, S. 959 ff.; AB SR, 2017, S. 399 f.; AB SR, 2017, S. 458; AB SR,
2017, S. 507 f.
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